
stellt werden. Schätzungsweise 40 bis 60 Prozent der 
Kriminellen sind Psychopathen. Eine Überschreitung 
der strengen Anforderungen bei der Begutachtung von 
Psychopathen würde zu einer Rechtsunsicherheit füh
ren, die kein staatsbewußter Bürger verantworten 
könnte. Nicht zuletzt sind wir Ärzte selber an der Auf
rechterhaltung der Rechtssicherheit interessiert. Ärzt
liche Tätigkeit ist nur sinnvoll in einem Staate, in dem 
eine konsequente Rechtsprechung für geordnete Ver
hältnisse sorgt.

Im höheren Lebensalter kommt es schon physio
logischerweise zu einer Einschränkung der geistigen 
Leistungsfähigkeit und zu Abbauerscheinungen am Ge
hirn. Solange diese Rückbildungsvorgänge ein durch
schnittliches Maß nicht überschreiten, wird man nicht 
von einer Einschränkung der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit sprechen können. Der Gesetzgeber hat ja 
auch wohlweislich kein Höchstalter für die Strafbarkeit 
verbrecherischer Handlungen eingeführt.

Wenn ein Mensch, der sich bis zum 60. oder 70. Lebens
jahr korrekt geführt hat, plötzlich straffällig wird, muß 
mit gewisser Wahrscheinlichkeit damit gerechnet wer
den, daß krankhafte Prozesse am Zentralnervensystem 
Platz greifen, die die Intelligenz und Hemmungsfähig
keit gegenüber kriminellen Antrieben in erheblicher 
Weise herabsetzen. In einzelnen Fällen wurden Hirn
abbauprozesse schon im Alter, von 45 Jahren festgestellt. 
Neben dem generalisierten oder lokalisierten Hirn
abbau sind es besonders Schädigungen der Hirnzellen

durch Himaderverkalkung, die beim alternden Men
schen zu einer Leistungseinbuße führen.

Bei Altersverblödeten überrascht oft die Divergenz 
zwischen erhaltener „Fassade“ und schwerst gestörter 
Orientierung, wenn man durch einfache Fragen nach dem 
Datum, Wochentag oder Jahr mehr von diesen Men
schen erfahren will, als sie spontan durch alltägliche 
Redensarten äußern.

*

Zum Schluß möchte ich noch einmal wiederholen, was 
ich bereits eingangs sagte: Entscheidend für die Frage, 
ob ein psychiatrisches Sachverständigengutachten ange
fordert werden soll, ist nicht so sehr das Vorliegen einer 
bestimmten Diagnose; vielmehr muß geprüft werden, 
ob Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die geistige Ge
sundheit des Täters aus irgendeinem Grunde beein
trächtigt ist. Allein auf den Verdacht einer erblichen 
Belastung hin sollte man kein Gutachten anfordem.

> Die Richtlinien, die R a n k e  über die Anwendung 
des § 51 StGB gab, sind auch für den ärztlichen Sach
verständigen von großer Wichtigkeit. Ich möchte hier 
nur noch einmal darauf hinweisen, daß die Organe der 
Justiz bei ihren Gutachtenersuchen möglichst genau 
dem Sachverständigen mitteilen, welche Fragen im 
Gutachten beantwortet werden sollen. Eine vertrauens
volle Zusammenarbeit zwischen Juristen und Sachver
ständigen wirkt auf beide Teile befruchtend und ist für 
die verantwortungsvolle Tätigkeit in der Rechtspflege 
von großer Bedeutung.

Bemerkungen über die politische Massenarbeit der Gerichte
Von Dr. KURT GÖRNER, Hauptreferent im Ministerium der Justiz

Die Auswertung der Halbjahresberichte hat ergeben, 
daß die Gerichte zusammen mit den Staatlichen 
Notariaten im 2. Halbjahr 1955 etwa 4200 Justizaus
sprachen durchführten, wobei fast eine Viertelmillion 
Zuhörer anwesend war. Die Besucherzahl pro Ver
anstaltung ist im Durchschnitt zwar etwas angestiegen, 
die Gesamtzahl der Justizaussprachen hat jedoch 
gegenüber dem 1. Halbjahr 1955 um 600 abgenommen, 
obwohl die Schöffenwahlversammlungen im 1. Halb
jahr noch eine zusätzliche Aufgabe mit hoher Arbeits
belastung darstellten.

Die Analyse hat gezeigt, daß im 2. Halbjahr 1955 in 
einigen Bezirken die Justizaussprachen auf dem Land 
vernachlässigt wurden und daß einige Gerichte über
haupt die politische Massenarbeit hintansetzten und die 
Justizverwaltungsstellen dies zu spät erkannten. So 
erreichte zum Beispiel im Bezirk Leipzig ein Drittel 
aller Gerichte nicht die nach der Direktive vom Mai 
1954 vorgesehene Zahl von Justizaussprachen (z. B. die 
Kreisgerichte Döbeln, Wurzen, Grimma, Leipzig-Stadt
bezirke 1, 3, 5, 11, 13 und 14 —). Im Bezirk Karl-Marx- 
Stadt führten zum Beispiel die Kreisgerichte Annaberg, 
Plauen Süd-Ost und Zwickau-Süd gar keine Justiz
aussprachen durch; einige andere blieben unter der 
vorgesehenen Mindestzahl.

Die Ursachen für das Zurückbleiben einiger Gerichte 
auf dem Gebiet der politischen Massenarbeit sind in 
der Unterschätzung dieser Aufgabe und damit im ideo
logischen Zustand des betreffenden Gerichts zu suchen. 
Die Direktive vom Mai 1954 sieht je nach Größe des 
Gerichts eine Mindestzahl von zwei bis fünf Justizaus
sprachen im Quartal vor; das Ziel war, zwei Justizaus
sprachen pro Richter im Vierteljahr durchzuführen. Bei 
der Mehrzahl der Gerichte zeigte sich, daß diese Anfor
derungen nicht zu hoch sind; sie führten ein bis zwei 
Justizaussprachen je Richter im Monat durch. Bespre
chungen mit Direktoren einiger Kreisgerichte haben 
ergeben, daß jedem Richter monatlich eine Justisaus- 
sprache in den Abendstunden und daneben tagsüber 
eine Aussprache in einem Betrieb oder einer- Schule 
zugemutet werden können. Es ist daher möglich, die 
in der Direktive vom Mai 1954 gestellten Mindest
anforderungen wenigstens insoweit zu erhöhen, daß 
von jedem Richter zwei Justizaussprachen im Quartal 
gefordert werden. Die Justizverwaltungsstellen müssen 
jeweils zum Monatsende über die von jedem Gericht 
durchgeführten Justizaussprachen unterrichtet sein, 
zumindest hinsichtlich der Zahl und der Themen der 
Veranstaltungen. Das sollte bei einer Neufassung der 
Direktive über Justizaussprachen berücksichtigt wer
den.

Die Themengestaltung im 2. Halbjahr 1955 war ins
gesamt vielseitiger als in den bisherigen Berichtszeit
räumen. Es war kein zentrales Thema vorgesehen, son
dern die Gerichte hatten nur Hinweise auf Schwer
punkte mit Dispositionen erhalten. Das hat sich 
insoweit bewährt, als trotz der Vielfalt der von den 
Gerichten gewählten Themen doch auch die Schwer
punkte genügend beachtet wurden. Leider trifft dies 
nicht für alle Kreise zu. So führten zum Beispiel die 
Kreisgerichte Forst, Guben, Weißwasser, Hoyerswerda, 
Lübben und Jessen (Bezirk Cottbus) zum Thema 
„Schutz des Volkseigentums“ keine Aussprachen durch. 
Im Bezirk Frankfurt wurden Fragen des Aufbaus des 
Sozialismus auf dem Lande. nur in drei Justizaus
sprachen behandelt. Erfreulich ist es, daß aus Anlaß 
des Monats der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
etwa 250 Veranstaltungen zur Popularisierung des 
sowjetischen Rechts v durchgeführt wurden und daß 
Fragen des Jugendrechts, insbesondere die Erläuterun
gen der VO zum Schutze der Jugend, im Mittelpunkt 
von fast 1000 Veranstaltungen der Gerichte standen. 
Mehr Beachtung muß dagegen noch der Erläuterung 
der Musterstatuten der Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften geschenkt werden. Veranstaltun
gen, die sich mit Problemen des Verwaltungsrechts 
befaßten, wurden nur sehr vereinzelt durchgeführt; 
Veranstaltungen zu völkerrechtlichen Fragen fehlen 
überhaupt. Beiden Gebieten muß künftig Aufmerksam
keit gewidmet werden.

Zur Durchführung der Justizaussprachen erhielten 
die Gerichte eine Reihe von Dispositionen und Mate
rialzusammenstellungen (z. B. Schutz des Volkseigen
tums, Schutz der Jugend, Arbeitsschutz, Familienrecht 
in der Sowjetunion, Bodenreform usw.). Das wird 
fortgesetzt werden, wenngleich auch die Möglichkeiten, 
zentral Dispositionen auszuarbeiten, begrenzt sind. Es 
hat sich gezeigt, daß auch die Materialien der Schöffen
schulungen gut als Grundlage des Vortrags in Justiz
aussprachen verwendet werden können. Auch können 
die herausgegebenen Dispositionen und Material
zusammenstellungen für einen längeren Zeitraum als 
Grundlage der Arbeit dienen, wenn sie vor ihrer 
erneuten Verwendung sorgsam ergänzt werden. Die 
Justizverwaltungsstellen sollten endlich dazu über
gehen, entsprechend den Schwerpunkten und der 
Struktur des Bezirks auch für die Kreisgerichte Mate
rialien und Dispositionen zusammenzustellen, vor 
allem zur Auswertung der Rechtsprechung des Bezirks
gerichts. Seitens des Ministeriums der Justiz muß die 
Zusammenstellung westdeutschen Tatsachenmaterials 
verstärkt werden, das den Gerichten als Beispiel zur
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